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Öffentliche Bekanntmachung 
FrühzeiƟge Beteiligung gemäß § 3 und 4 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan „Brühlacker“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Grünkraut hat in öffentlicher Sitzung am 24.09.2024 gemäß § 3 und 4 Abs. 1 
BauGB die frühzeiƟge Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan 
„Brühlacker“ beschlossen. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans mit örtlichen BauvorschriŌen sowie der Begründung (jeweils in der 
Fassung vom 15.10.2024) können im Rathaus der Gemeinde Grünkraut, Scherzachstraße 2, 88287 Grünkraut, 
Zimmer 0.1 (Bürgeramt) vom 28.10.2024 bis zum 29.11.2024 während der üblichen Dienstzeiten von 
jedermann eingesehen werden. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag von 
08:00. Uhr bis 12:00 Uhr und zusätzlich MiƩwoch von 16:00 bis 18:30 Uhr. Beachten Sie biƩe, dass das Rathaus 
während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist. 

Zusätzlich werden die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Grünkraut 
(hƩps://www.gruenkraut.de/bekanntmachungen) eingestellt. 

Grünkraut, den 18.10.2024 

gez. Holger Lehr 
Bürgermeister  
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